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Sparbedingungen

I. Allgemeine Bedingungen

1. Einlagen 

Spareinlagen sind Einlagen welche der Ansammlung oder Anla-
ge von Vermögen dienen, aber nicht dem Geschäftsbetrieb oder 
dem Zahlungsverkehr. 

2. Sparurkunde

Der Kontostand und die laufenden Umsätze werden im Internet-
Banking der Deutschen Kreditbank AG (nachstehend „DKB“ ge-
nannt) in der Form zur Verfügung gestellt, dass ein Download 
und eine Speicherung und/ oder Ausdruck möglich sind. Hier-
für gelten die Bedingungen für DKB-Onlinebanking mit PIN und 
TAN. 
Eine Sparurkunde gemäß diesen Bedingungen ist der jeweils 
letzte, vom Kunden ausgedruckte Kontoauszug. Die Sparur-
kunde enthält alle Umsätze für den vom Kunden ausgewählten 
Zeitraum. Alle Details zur Spareinlage können jederzeit ange-
zeigt und ausgedruckt werden. Mit dem Abruf der Umsätze und 
Detailinformationen durch den Sparer in der Onlinebanking-An-
wendung (Internet-Banking) der DKB gilt die Sparurkunde als 
zugestellt. Nach Ausstellung einer neuen Sparurkunde verliert die 
jeweils zuvor ausgestellte Sparurkunde ihre Gültigkeit. Darüber 
hinaus können im Internet-Banking jederzeit Umsätze sowie De-
tailinformationen abgerufen werden.

3. Verzinsung

Der jeweilige Zinssatz ist laufzeitabhängig gestaffelt. Sparein-1) 
lagen werden zu den bei Vertragsabschluss gültigen Zinssät-
zen verzinst. Diese werden bei Vertragsabschluss mitgeteilt 
und gelten für die gesamte Laufzeit.

Die Verzinsung beginnt mit dem Einzahlungs- bzw. Bu-2) 
chungstag, sie endet mit dem der Rückzahlung bzw. Bu-
chung vorhergehenden Kalendertag. Der Monat wird zu 30 
Tagen, das Jahr zu 360 Tagen gerechnet.

Zinsen werden zu dem im Preis- und Leistungsverzeichnis 3) 
für Privatkunden der DKB genannten Zeitpunkt gutgeschrie-
ben. Während des Kalenderjahres werden Zinsen nur bei 
voller Rückzahlung der Einlagen ausgezahlt. Innerhalb eines 
Zeitraums von 2 Monaten nach Gutschrift kann über die Zin-
sen verfügt werden. Anschließend unterliegen sie der Kündi-
gungsregelung gemäß Nr. 5.

4. Rückzahlung

Die Spareinlage kann ausschließlich auf das bei Abschluss des 
Sparvertrages vereinbarte Referenzkonto ausgezahlt werden. 
Über eine Änderung des Referenzkontos muss die DKB unver-
züglich über ihre Onlinebanking-Anwendung informiert werden.

5. Kündigung

Die Spareinlage kann mit einer 3-monatigen Kündigungsfrist 1) 
gekündigt werden. Sofern innerhalb eines Monats nach Kün-
digung über den gekündigten Betrag nicht verfügt und keine 
abweichende Vereinbarung getroffen wurde, werden fällige 
Beträge mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten weiter-
geführt.

Von Spareinlagen mit einer Kündigungsfrist von drei Mona-2) 
ten können ohne Kündigung bis zu 2.000,- Euro für jedes 
Sparkonto innerhalb eines Kalendermonats zurückgefordert 
werden.

Ein Anspruch auf vorzeitige Verfügung besteht nicht. Werden 3) 
Spareinlagen ausnahmsweise vorzeitig zurückbezahlt, ist die 
DKB berechtigt, für diese vorzeitige Rückzahlung Vorschuss-
zinsen zu verlangen mit Ausnahme des in Nr. 5 Abs. 2 ge-
nannten Betrages. Die DKB wird den jeweiligen Vorschuss-
zinssatz im Preis- und Leistungsverzeichnis für Privatkunden 
der DKB bekanntgeben.

6. Sicherungen der Verfügung

Über das Sparguthaben kann ausschließlich mittels Umbuchung 
zugunsten des angegebenen Referenzkontos verfügt werden.

7. Besondere Sparformen

In Abschnitt II werden jeweils abweichende Regelungen für ein-
zelne Sparprodukte der DKB festlegt.

II. Sparprodukte

1. Bedingungen für DKB-Zuwachssparen

1.1. Sparbetrag

Das DKB-Zuwachssparen ist ein Sparkonto, auf den einmalig 1) 
ein festgelegter Anlagebetrag (Sparbetrag) per Lastschrift ein-
gezogen wird. Das erste Sparjahr beginnt am Tag der Zahlung 
des ersten Sparbetrages. Der Anlagebetrag beträgt mindestens 
500,- EUR.

Der Sparbetrag wird per Lastschrift vom Referenzkonto einge-2) 
zogen. Im Falle einer Nichteinlösung oder eines Lastschriftwi-
derspruchs wird das Sparkonto aufgelöst.


